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Der NABU ist ein staatlich anerkannter 

Naturschutzverband (nach § 63 BNatSchG) 

und Partner von Birdlife International. 

Spenden und Beiträge sind steuerlich 

absetzbar. Erbschaften und Vermächtnisse 

an den NABU sind steuerbefreit. 

 

 

 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

sehr geehrter Herr Schlichting, 

für den Naturschutzbund Deutschland – Landesverband NRW (NABU 

NRW) mache ich Haushaltsgesetz 2018 folgende Anmerkungen, 

wobei ich mich vor allem auf den Einzelplan 10 für das Ministerium 

für Umwelt und Landwirtschaft, Naturschutz und Verbraucherschutz 

(MULNV) konzentriere: 

Angesichts des durch eine Vielzahl an Studien belegten Insekten- und 

Vogelsterbens, des Klimawandels und vieler weiterer drängender 

Umweltfragen erwartet der NABU NRW ein schnelles und 

entschlossenes Handeln der Landesregierung. Die drängenden 

Probleme unserer Zeit dulden keinen weiteren Aufschub. So zeigt z. 

B. das grün-schwarz regierte Baden-Württemberg mit seinem 

angekündigten ‚Sonderprogramm Ökologie‘, der Schaffung neuer 

Stellen in der Umweltverwaltung und der Verdreifachung des 

Naturschutzetats, dass es in Sachen Umwelt- und Naturschutz mit 

gutem Beispiel vorangeht.  
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Sowohl auf EU-, Bundes- als auch Landesebene liegen mit den 

jeweiligen Biodiversitätsstrategien die konzeptionellen und 

fachlichen Grundlagen vor. Nun muss gehandelt werden. 

Die Haushaushaltsansätze im Entwurf des NRW-Landeshaushalt 

2018 sind bis auf wenige Ausnahme die fortgeschrieben Werte des 

Jahres 2017 – so auch die Titelgruppe 82 (Naturschutz). Neue 

Akzente in der Naturschutzpolitik oder entsprechende Maßnahmen 

und Projekte sind bisher nicht erkennbar. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

Dr. Volkhard Wille 

 


